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Gemäss Art. 68 Abs. 2 Gemeindegesetz beschliesst die Einwohnergemeinde Walliswil b.W. 
folgendes 

Reglement für die Aufgabenübertragung an Dritte 
im Bereich Kindergarten und Volksschule 

 
Anschluss  1Die Einwohnergemeinde Walliswil bei Wangen schliesst sich 

im Bereich Kindergarten und Volksschule vollumfänglich der 
Einwohnergemeinde Wangen an der Aare an und unterstellt 
sich deren Schulleitung beziehungsweise deren 
Schulkommission. 

 
Anwendbares Recht  2Der Bereich Kindergarten und Volksschule untersteht dem 

kommunalen Recht der Einwohnergemeinde Wangen an der 
Aare sowie dem übergeordneten Recht.  

 
Vertrag über die 
Zusammenarbeit 

 3Der Gemeinderat von Walliswil b.W. wird ermächtigt und 
beauftragt, die Details und den Umfang (die Module) der 
Aufgabenübertragung in einem Zusammenarbeitsvertrag mit 
dem zuständigen Organ der Einwohnergemeinde Wangen an 
der Aare abzuschliessen. 

 
Inkrafttreten  4Der Gemeinderat Walliswil b.W. bestimmt den Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Aufgabenübertragungsreglements. 
 
 5Dieses Reglement hebt das Übertragungsreglement im 

Bereich Kindergarten vom 2. Juni 2008 und weitere 
widersprechende Verträge und Vereinbarungen auf. 

 
 
Dieses Reglement wurde an der Einwohnergemeindeversammlung Walliswil b.W. 
vom 9 Juni 2009 beschlossen. 
 
 
Einwohnergemeinde Walliswil b.W.  
 
 
 
Rita Wagner    Bruno Wintenberger 
Gemeindepräsidentin  Gemeindeschreiber 
 
 
Auflagenzeugnis 
 
Der Gemeindeschreiber hat dieses Reglement 30 Tage vor der beschlussfassenden 
Gemeindeversammlung öffentlich aufgelegt.  Er gab die Auflage im Amtsanzeiger  
Nr. 18 vom 30.04.2009 und Nr. 19 vom 07.05.2009 bekannt. 
 
 
3377 Walliswil b.W., 9. Juni 2009 
      Der Gemeindeschreiber: 
      Bruno Wintenberger 


